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Nummer Datum 

198 21.07.15 

199 21.07.15 

200 16.07.15. 

201 20.07.15 

202 22.07.15 

Gegenstand 

STADT AHLEN 

a) In krafttreten des 

AMTSBLATT 
Amtliches Bekanntmachungsorgan 

des Kreises Warendorf 
der Stadt Ahlen 
der Gemeinde Everswinkel 
der Stadt Telgte 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG 

Seite 

Bebauungsplanes Nr. 37 
"Feldstraße I Auf dem Damm", 4. vereinfachte 
Änderung 

b) Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
Nr. 45.2 "Aiteneinrichtung Dolberg" 

SPARKASSE MÜNSTERLAND OST 

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 

GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT 
SENDENHORST MBH 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 

KREIS WARENDORF 

a) Hinweis auf vier Bekanntmachungen gern. § 24 
Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die kommuna­
le Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
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I Nr. Datum 

203 06.07.15 

2 

Gegenstand 

b) Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungs­
Entscheidungen 

Seite 
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Aufnahme einer Kraftloserklärung 

"Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr.357075845 

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 

Münster, 16.07.2015 

Sparkasse Münsterland Ost 

Der Vorstand" 



Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH 
Kirchstraße 1, 48324 Sendenhorst 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 

Die Gesellschaft hat die Bilanz und den Anhang 
im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Sendenhorst, 20.07.2015 

Die Geschäftsführung 



Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Haupt- und Personalamt 

-Yso-

Warendorf, den 22.07.2015 

Hinweis auf eine Bekanntmachung gern. § 24 Abs. 3 Satz 2 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinscliaftsarbeit (GkG NRW) 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster, Ausgabe Nr. 24, vom 12.06.2015 unter lfd. Nr. 132 die öffentlich­
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Gemeinde 
Everswinkel über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie 
die Genehmigung gern. § 24 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) bekannt gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gern. § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 

Im Auftrag 

Norbert Löcken 



Bekanntmachung 

gern. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 326). 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster, 
Ausgabe Nr. 26, Teil B vom 26.Juni 2015 unter der lfd . Nr.141 die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Grünpflege an 
Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten zwischen dem Kreis Warendorf und der Gemeinde 
Ostbevern veröffentlicht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gem. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit hingewiesen. 

Warendorf den 21.o;,:2o"t'c.;-, 

Im Auftrag 

;· /) ·~ (} 
~T/~ ~~~~'--/ 
Carsten Rehers 
Kreisbaudirektor 



Bekanntmachung 

gern. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 326). 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster, 
Ausgabe Nr. 27, Teil B vom 03.Juli 2015 unter der lfd. Nr.146 die öffentl ich-rechtliche 
Vereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Grünpflege an 
Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Telgte 
veröffentlicht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gern. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit hingewiesen. 

Warendorf, den .2 2, Cl·:;, Z 0-t' >-

Im Auftrag 

" ~ / ) ~ II +-~') l //1 . _ 
~/~~ 

Carsten Rehers 
Kreisbaudirektor 



Bekanntmachung 

gern. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 326). 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster, 
Ausgabe Nr. 27, Teil B vom 03.Juli 2015 unter der lfd . Nr.147 die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Grünpflege an 
Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt 
Drensteinfurt veröffentlicht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gern. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit hingewiesen. 

Warendorf den 2 1 ~ O".f. :/tJ-1' '> ' . 

Im Auftrag 

/' j /~. 

(h-,L~ 
Carsten Rehers 
Kreisbaudirektor 


